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07.05.2026                                                                                                                                                Nummer 12

Inhalt:

Bekanntmachung

Am Mittwoch 20. Mai 2026, 17:00 Uhr, findet im Großen Sitzungssaal des
Rathauses Rehau, Martin-Luther-Straße 1, eine öffentliche Sitzung des Stadtrates statt.

Folgende Tagesordnungspunkte sind geplant:

1.  Städtebauförderung;
Grundsatzbeschluss über die Teilnahme am Wettbewerbsverfahren EUROPAN 19

2.  Aufstellung eines Bebauungsplans für das Wohngebiet „Am Mühlberg“
- Abwägung der Anregungen aus der Echten Bürgerbeteiligung
- Abwägung der Anregungen der Träger öffentlicher Belange
- Billigung des überarbeiteten Entwurfs

3.  Weidenstr. 22;
Antrag auf isolierte Befreiung von den Einfriedungshöhen durch Herrn Yasin und Frau
Banu Özay (Fl.Nr. 1829/15 Gemarkung Rehau)

4.  Anfragen

Rehau, 07.05.2026

gez. Michael Abraham
1. Bürgermeister

S. 1 Bekanntmachung der Tagesordnung der Stadtratssitzung am 20.05.2026

S. 2 Bekanntmachung der Satzung der Stadt Rehau zur Regelung von Fragen des örtlichen
Gemeindeverfassungsrechts

S. 5 Bekanntmachung der Betriebssatzung der Stadt Rehau – Stadtwerke Rehau – vom 07.05.2026
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Bekanntmachung

Satzung der Stadt Rehau
zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeinde-

verfassungsrechts

§ 1
Zusammensetzung des Stadtrates

Der Stadtrat besteht aus dem berufsmäßigen ersten Bürgermeister und 20 ehrenamtlichen
Stadtratsmitgliedern.

§ 2
Senate

(1)        Der Stadtrat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner Aufgaben folgende
ständige Senate:

a) den Verwaltungs- und Finanzsenat,
    bestehend aus dem Vorsitzenden und 6 ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern.

b) den Bau- und Umweltsenat,
    bestehend aus dem Vorsitzenden und 6 ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern.

c) den Werksenat,
    bestehend aus dem Vorsitzenden und 6 ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern.

d) den Rechnungsprüfungssenat,
    bestehend aus dem Vorsitzenden und 5 weiteren Mitgliedern des Stadtrats.

(2) Den Vorsitz in den in Absatz 1 Buchstabe a – c genannten Senaten führt der erste
 Bürgermeister. Im Rechnungsprüfungssenat führt ein vom Stadtrat bestimmtes

ehrenamtliches Stadtratsmitglied den Vorsitz.

(3)         Die Senate sind vorberatend tätig, soweit der Stadtrat selbst zur Entscheidung
zuständig ist (§§ 2 und 3 der Geschäftsordnung). Im Übrigen beschließen sie
anstelle  des Stadtrates (beschließende Senate).

(4)        Das Aufgabengebiet der Senate im einzelnen ergibt sich aus der Geschäftsordnung,
            soweit es nicht durch gesetzliche Bestimmungen festgelegt ist.
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§ 3
Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder, Entschädigung

(1) Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erstreckt sich auf die
Mitwirkung
bei den Beratungen und Entscheidungen des Stadtrates und seiner Senate.
Außerdem können einzelne Mitglieder besondere Verwaltungs- und
Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung
übertragen werden.

(2) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit eine Aufwandsent-
schädigung von monatlich 80,00 � und zusätzlich ein Sitzungsgeld von 20,00 � je
Sitzungstag für die Teilnahme an Sitzungen des Stadtrates oder Senats. Das
Sitzungsgeld wird außerdem für jede Fraktionssitzung, die einer Stadtratssitzung
vorangeht, gewährt.
Die Fraktionsvorsitzenden erhalten zusätzlich eine monatliche
Aufwandsentschädigung von 10,00 � pro Fraktionsmitglied. Die
Stadtratsmitglieder, die im Rechnungsprüfungssenat tätig sind, erhalten für die
Prüfungstätigkeit eine Entschädigung von 50,00 � pro Prüfungstag.

(3) Stadtratsmitglieder, die Angestellte oder Arbeiter sind, haben außerdem Anspruch
auf
Ersatz des entstandenen Verdienstausfalles. Selbständig Tätige erhalten eine
Pauschalbetrag von 5,00 � je Stunde Sitzungsdauer für den entstandenen
Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis in ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden
ist. Bei Berechnung der Entschädigung wird eine Stunde vor Sitzungsbeginn, sowie
die letzte angefangene Stunde einer Sitzung voll gerechnet. Sitzungszeiten nach
18.00 Uhr werden nicht berücksichtigt. Sonstige Stadtratsmitglieder, denen im
beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur
durch das Nachholen versäumter Arbeit oder Inanspruchnahme einer Hilfskraft
ausgeglichen werden kann, erhalten eine Pauschalentschädigung von 5,00 � je
volle Stunde. Die Ersatzleistungen nach den Sätzen 1 und 5 werden nur auf Antrag
gewährt.

(4) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für auswärtige Dienstgeschäfte
Fahrt-
kostenentschädigung, wie ein Beamter der Bes.Gr. A 11 bis A 15, Tage- und
Übernachtungsgeld nach Reisekostenstufe B des Bayerischen Reisekostengesetzes.
Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder und Ortssprecher erhalten für Sitzungen des
Stadtrates und der Senate sowie für Fraktionssitzungen eine Wegstrecken- und
Mitnahmeentschädigung nach den Vorschriften des Bayerischen
Reisekostengesetzes; dies gilt auch im Stadtbereich, wenn im Einzelfall die
Entfernung zwischen Wohnung und Sitzungsort mehr als 3 km beträgt.

(5) Ortssprecher erhalten ab dem Zeitpunkt ihrer Wahl die Hälfte der monatlichen Auf-
wandsentschädigung der Stadtratsmitglieder. Ansonsten gelten die Abs. 2 bis 4 für
Ortssprecher entsprechend.
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§ 4
Zahlung der Entschädigung

(1) Nach Monatsbeträgen bemessene Entschädigungen sind nachträglich monatlich zu
zahlen. Nach Jahresbeträgen bemessene Entschädigungen sind nachträglich zum
Jahresschluss fällig.

(2) Sitzungsgelder werden nur für nachgewiesene Teilnahme an den Sitzungen bezahlt.

(3) Bei Verhinderung durch Krankheit, Urlaub usw. werden Entschädigungen auf die
Dauer
von zwei Monaten weitergezahlt. Über eine längere Zahlung in Sonderfällen
entscheidet der Stadtrat durch Beschluss im Einzelfall.

§ 5
Erster Bürgermeister

Der erste Bürgermeister ist Beamter auf Zeit.

§ 6
Zweiter und dritter Bürgermeister

Der 2. und 3. Bürgermeister sind Ehrenbeamte auf Zeit.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.05.2026 in Kraft. Mit dem gleichen Tag tritt die
Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrecht vom
07.05.2020 außer Kraft.

Die vorstehende Satzung wurde vom Stadtrat am 06.05.2020 beschlossen. Sie wird
hiermit ausgefertigt und bekanntgemacht.
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Bekanntmachung

Betriebssatzung

für den Eigenbetrieb der Stadt Rehau – Stadtwerke Rehau –
vom 07.05.2026

Aufgrund von Artikel 23 Satz 1, Art. 88 Abs. 5 der Bayerischen Gemeindeordnung erlässt
die Stadt Rehau folgende Satzung:

§ 1
Eigenbetrieb, Name, Stammkapital

(1) Die Stadtwerke der Stadt Rehau werden als organisatorisch, verwaltungsmäßig und
finanzwirtschaftlich gesondertes wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene
Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) der Stadt Rehau geführt.

(2) Der Eigenbetrieb führt den Namen (Firma) Stadtwerke Rehau. 2Die Stadt tritt in
Angelegenheiten des Eigenbetriebs unter diesem Namen im gesamten Geschäfts-
und Rechtsverkehr auf.

(3) Das Stammkapital der Stadtwerke beträgt 750.000 EUR.

§ 2
Gegenstand des Unternehmens

(1) Aufgabe der Stadtwerke ist die Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser sowie der
Betrieb des städtischen Freibades. 2Hierzu gehört im Rahmen der Gesetze auch die
Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben der
Stadtwerke fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. 3Zur Förderung
der Aufgaben der Stadtwerke kann sich die Stadt (Stadtwerke) im Rahmen der
Gesetze an anderen Unternehmen beteiligen.

(2) Außerhalb des Gemeindegebietes können die Stadtwerke im Rahmen der Gesetze
tätig werden zur Förderung ihrer in Absatz 1 bezeichneten Aufgaben.

(3) Die Stadtwerke sind in Erfüllung der Aufgaben nach Abs. 1 zuständig für die
Regelungen nach kommunalrechtlichen Vorschriften einschließlich des Erlasses und
des Vollzuges von Bescheiden
a. zur Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung oder

Erneuerung der Wasserversorgungsanlage nach Art. 5 BayKAG i.V.m. der
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Stadt Rehau,

b. zur Kostenerstattung für die Grundstücksanschlüsse der
Wasserversorgungseinrichtung nach Art. 9 BayKAG i.V.m. der Beitrags- und
Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Stadt Rehau,
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c. zur Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Wasserversorgungsanlage
sowie der Entwässerungsanlage der Stadt Rehau nach Art. 8 BayKAG i.V.m. der
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung bzw. der Beitrags-
und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung.

Entsprechendes gilt auch für die Erhebung privatrechtlicher Entgelte sowie für die
Durchführung aller weiteren Maßnahmen im Vollzug.

§ 3
Organe der Stadtwerke

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Stadtwerke sind:

1. Werkleitung   (§ 4)
2. Werksenat   (§ 5)
3. Stadtrat    (§ 6)
4. 1. Bürgermeister  (§ 7)

§ 4
Die Werkleitung

(1) Die Werkleitung besteht aus einem Werkleiter und einem Stellvertreter.

(2) Die Werkleitung führt die laufenden Geschäfte der Stadtwerke. 2Laufende Geschäfte
sind insbesondere
1. die selbständige, verantwortliche Leitung der Stadtwerke einschließlich

Organisation und Geschäftsleitung sowie die Zusammenarbeit mit dem
jeweils beauftragten Betriebsführer und der Vollzug des
Betriebsführungsvertrages;

2. wiederkehrende Geschäfte, z.B. Werk-, Dienst- und Miet- oder Pachtverträge,
mit Ausnahme der Verpachtung des Kiosks im Freibad, Beschaffung von
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Investitionsgütern des laufenden
Bedarfs, auch soweit die Gegenstände auf Lager genommen werden;

3. die Regelungen nach § 2 Abs. 3,
soweit nicht der Werksenat (§ 5) oder der Stadtrat (§ 6) zuständig ist.

(3) Die Werkleitung bereitet in den Angelegenheiten der Stadtwerke die Beschlüsse des
Stadtrates und des Werksenates verwaltungsmäßig vor. 2Stadtrat und Werksenat
geben ihr in Angelegenheiten der Stadtwerke die Möglichkeit zum Vortrag.

(4) Die Werkleitung hat dem 1. Bürgermeister und dem Werksenat halbjährlich
Zwischenberichte über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über
die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich vorzulegen.

(5) In den Angelegenheiten der Stadtwerke vertritt die Werkleitung die Stadtwerke nach
außen, soweit und sofern es sich um laufende Geschäfte (Abs. 2) handelt. 2Die
Werkleitung vollzieht außerdem die Beschlüsse des Werksenates bzw. des Stadtrates
in Angelegenheiten der Stadtwerke.
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§ 5
Zuständigkeit des Werksenates

(1) Der Werksenat kann jederzeit von der Werkleitung über den Gang der Geschäfte
und die Lage des Unternehmens Berichterstattung verlangen.

(2) Der Werksenat ist als vorberatender Ausschuss in allen Angelegenheiten der Stadt-
werke tätig, die dem Beschluss des Stadtrates unterliegen.

(3) Der Werksenat entscheidet als beschließender Ausschuss über alle
Werkangelegenheiten, soweit nicht die Werkleitung (§ 4), der Stadtrat (§ 6) oder der
1. Bürgermeister (§ 7) zuständig sind, insbesondere über

1. den Erlass einer Dienstanweisung für die Werkleitung;
2. die Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss;
3. die Festlegung privatrechtlicher Versorgungs- und Benutzungsbedingungen

einschließlich allgemeiner Tarife;
4. Mehrausgaben für einzelne Vorhaben des Vermögensplanes, die 20 % des

Ansatzes, mindestens jedoch den Betrag von 10.000 EUR übersteigen (§ 15
Abs. 5 S. 2 EBV);

5. erfolggefährdende Mehraufwendungen mit Auswirkungen auf den Erfolgsplan
(§ 14 Abs. 3 S. 2 EBV), soweit sie den Betrag von 10.000 EUR übersteigen;

6. Verfügungen über Anlagevermögen und die Verpflichtung hierzu,
insbesondere Erwerb, Veräußerung, Tausch und Belastung von Grundstücken
und grundstücksgleichen Rechten sowie der Gewährung von Darlehen, wenn
der Gegenstandswert im Einzelfall den Betrag von 15.000 EUR überschreitet,
bis zu einem Betrag von 300.000 EUR;

7. die Aufnahme von Darlehen, Übernahme von Bürgschaften sowie über den
Abschluss sonstiger Rechtsgeschäfte, die einer Aufnahme von Darlehen
wirtschaftlich gleichkommen, soweit sie nicht im Wirtschaftsplan der
Stadtwerke und in der Haushaltssatzung der Stadt festgesetzt sind;

8. die Vergabe von Lieferungen und Leistungen in Rahmen des
Vermögensplanes, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall 60.000 EUR
übersteigt;

9. den Erlass von Forderungen und Abschluss von außergerichtlichen
Vergleichen, soweit der Gegenstandswert im Einzelfall mehr als 3.000 EUR
beträgt;

10. die Stundung von Forderungen nach der Beitrags- und Gebührensatzung zur
Wasserabgabesatzung der Stadt Rehau, soweit der Stundungsbetrag im
Einzelfall mehr als 5.000 EUR beträgt und der Stundungszeitraum länger als
12 Monate dauert;

11. die Einleitung eines Rechtsstreites (Aktivprozess) und die Entscheidung, wie
sich die Stadtwerke im Rahmen einer Klage gegen sie (Passivprozess)
verhalten, soweit der Streitwert mehr als 60.000 EUR im Einzelfall beträgt;

12. die Behandlung von Rechtsbehelfen einschließlich Abhilfeverfahren, soweit die
finanzielle Auswirkung für die Stadtwerke, bzw. falls diese nicht bestimmbar,
der Streitwert mehr als 60.000 EUR im Einzelfall beträgt;

13. den Vorschlag an den Stadtrat, den Jahresabschluss festzustellen und über die
Behandlung des Ergebnisses zu entscheiden;

14. die Vergabe des Pachtverhältnisses für den Kiosk im Freibad.
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§ 6
Zuständigkeit des Stadtrates

(1) Der Stadtrat beschließt über:

1. den Erlass und Änderung von Satzungen;
2. die Bestellung des Werksenates sowie Berufung und Abberufung seiner

Mitglieder;
3. die Bestellung der Werkleitung sowie Berufung und Abberufung ihrer

Mitglieder sowie Regelung der Dienstverhältnisse;
4. die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes einschließlich

Stellenübersicht;
5. die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, Verwendung des

Jahresgewinnes, Behandlung des Jahresverlustes sowie Entlastung der
Werkleitung;

6. die Rückzahlung von Eigenkapital;
7. Verfügungen über Anlagevermögen und die Verpflichtung hierzu,

insbesondere Erwerb, Veräußerung, Tausch und Belastung von Grundstücken
und grundstücksgleichen Rechten, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall
den Betrag von 300.000 EUR überschreitet, sowie die Veräußerung von
Vermögensgegenständen unter ihrem Wert und die Verpflichtung hierzu;

8. wesentliche Änderungen des Betriebsumfanges der Stadtwerke, insbesondere
die Übernahme von neuen Aufgaben;

9. die Änderung der Rechtsform der Stadtwerke.

(2) Der Stadtrat kann die Entscheidung in weiteren Angelegenheiten, für die der
Werksenat zuständig ist, im Einzelfall an sich ziehen.

§ 7
Zuständigkeit des 1. Bürgermeisters

(1) Der 1. Bürgermeister ist Vorsitzender des Werksenates.
Er ist Dienstvorgesetzter der im Beamtenverhältnis stehenden Werkleitung und
Vorgesetzter der nicht im Beamtenverhältnis stehenden Werkleitung.

(2) Der 1. Bürgermeister erlässt anstelle des Stadtrates und des Werksenates für die
Stadtwerke dringliche Anordnungen und besorgt für diese unaufschiebbare
Geschäfte.

§ 8
Beauftragung von Dienststellen der Stadtverwaltung

Die Werkleitung kann mit Einverständnis des 1. Bürgermeisters Fachdienststellen der
Stadtverwaltung gegen Kostenerstattung mit der Bearbeitung einschlägiger
Geschäftsvorfälle betrauen.
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§ 9
Mitwirkung des für das Finanzwesen zuständigen Gemeindebeamten

(Stadtkämmerer)

(1) Die Werkleitung hat dem Stadtkämmerer den Entwurf des Wirtschaftsplanes und des
Jahresabschlusses rechtzeitig zuzuleiten. 2Die Stellungnahme des Stadtkämmerers ist
von der Werkleitung den Vorlagen des Werksenates beizufügen.

(2) Die Werkleitung hat die Zwischenberichte der Stadtwerke dem Stadtkämmerer zur
Kenntnis zu bringen. 2Sind bei der Ausführung des Erfolgsplanes erfolgsgefährdende
Mindererträge zu erwarten, so hat die Werkleitung den Stadtkämmerer gleichzeitig
mit der Berichterstattung an den Werksenat zu verständigen.

(3) Der Stadtkämmerer nimmt an den Sitzungen des Werksenates teil.

§ 10
Verpflichtungserklärungen

(1) Verpflichtende Erklärungen bedürfen der Schriftform oder müssen in elektronischer
Form mit einer dauerhaft überprüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur
versehen sein. 2Die Unterzeichnung erfolgt unter dem Namen „Stadtwerke Rehau“
durch den Vertretungsberechtigten.

(2) Der Werkleiter unterzeichnet ohne Beifügung eines Vertretungszusatzes, sein
Stellvertreter mit dem Zusatz „in Vertretung“, andere Vertretungsberechtigte mit dem
Zusatz „im Auftrag“.

§ 11
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1) Die Stadtwerke sind nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen. 2Die
Aufgabenerfüllung hat so gut und preiswert wie möglich zu erfolgen. 3Im Übrigen
gelten die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung über Wirtschaftsführung und
Rechnungswesen. 4Soweit die Vorschriften des Dritten Buches des HGB die
Erweiterung des Lageberichts um einen Nachhaltigkeitsbericht und dessen Prüfung
vorsehen, sind diese auf den Eigenbetrieb nicht anwendbar.

(2) Die Werkleitung hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und die Erfolgsübersicht
innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen, zu
unterschreiben und über den 1. Bürgermeister dem Werksenat vorzulegen (§ 25 EBV).

§ 12
Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr der Stadtwerke ist das Kalenderjahr.
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§ 13
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die
Betriebssatzung der Stadtwerke Rehau vom 16.12.2010 außer Kraft.

Die vorstehende Satzung wurde vom Stadtrat am 06.05.2026 beschlossen. 2Sie wird hiermit
ausgefertigt und bekanntgemacht.

Rehau, 07.05.2026

S t a d t    R e h a u

Abraham
1. Bürgermeister


